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Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt A: §12 

Beantragte Änderungen

§12 der Bundessatzung, Abschnitt A soll in §12a umbenannt werden. Es 
soll ein §12b der Bundessatzung, Abschnitt A mit folgendem Text 
hinzugefügt werden: 

§ 12b - Bewerbungen von Kandidaten 

(1) Bewerber für jegliche Parteiämter, die über die Verwaltung des 
Bundesparteitages hinausgehen und auf dem Bundesparteitag gewählt 
werden, müssen sich mindestens 4 Wochen vor dem Bundesparteitag 
beworben haben. Falls weniger als doppelt soviele Bewerber, wie 
benötigt, zur Verfügung stehen dürfen sich Bewerber auch auf dem 
Bundesparteitag noch aufstellen lassen. Falls es sich bei dem 
Bundesparteitag um einen außerordentlichen Bundesparteitag handelt, 
müssen sich die Kandidaten nur eine Woche vor dem Bundesparteitag 
beworben haben. 

(2) Bewerber für die Aufstellung der Kandidaten für Wahlen zu 
Volksvertretungen, die auf dem Bundesparteitag gewählt werden, 
müssen sich mindestens 4 Wochen vor dem Bundesparteitag beworben 
haben. Falls weniger als doppelt soviele Bewerber, wie benötigt, 
zur Verfügung stehen dürfen sich Bewerber auch auf der 
Bundesparteitag noch aufstellen lassen. 

Begründung

Genauso wie es bei Satzungs- und Programmänderungsanträgen sinnvoll 
ist, dass vorher bekannt ist über welche Anträge abgestimmt wird, ist 
es auch bei Kandidatenbewerbungen sinnvoll vorher zu wissen, welche 
Kandidaten zur Wahl stehen. Nur somit wird gewährleistet, dass die 
Piraten sich wirklich über alle Kandidaten rechtzeitig informieren 
können. 

Dieser Antrag ist aus Antragsfabrik/Dezentraler Parteitag entnommen. 
Da für den dort vorgeschlagenen dezentralen Parteitag eine 
Bewerbungsfrist nicht zwingend notwendig ist, ist dieser Antrag 
entkoppelt. 
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